
Patient
• ist positiv auf Sars-CoV-2 

getestet
• hat Kontakt mit positiv  

getesteter Person oder 
bestehende Anordnung 
häuslicher Quarantäne

• hat Covid-19-typische 
Symptome (Husten, Fieber, 
Halsschmerzen, Geruchs- 
und Geschmacksstörungen)

Hauszahnarzt
fragt ab, ob eine der drei  
Voraussetzungen zutrifft und stellt die ab-
solute Notwendigkeit der Behandlung fest.

Nur dann nennt der Zahnarzt dem 
Patienten die KZVH-Vermittlungsnummer.

ZSP
kontaktiert Patient, 
vereinbart einen Behandlungstermin 
und bestellt ggf. einen 
Krankentransport.

KZVH
prüft, ob eine der Voraussetzun-
gen zutrifft und sagt dem Patien-
ten den Rückruf einer ZSP zu.

KZVH wählt die zum Wohnort des 
Patienten nächstgelegene ZSP 
aus und setzt sich mit dieser in 
Verbindung.

Patient ruft beim 

Hauszahnarzt an

‹

Patient meldet sich bei 
der KZVH- 
Vermittlungsnummer

‹
KZVH kontaktiert 
ausgewählte ZSP

‹
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